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Bebauungsplan "Obere Patron", Gemarkung Kirrberg, 
hier: Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtrat (Entscheidung) 10.02.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
a) Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Obere Patron“ wird beschlossen 
b) Der Entwurf des Bebauungsplanes „Obere Patron“ wird gebilligt 
c) Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 sowie die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen 
 
Sachverhalt 
 
In der Kreisstadt Homburg soll im Stadtteil Kirrberg für eine bislang unbebaute 
Grün-/Freifläche zwischen der Kirchbergstraße und der Straße „Obere Patron“ 
Baurecht für die Errichtung von bis zu drei Einfamilienhäusern geschaffen werden. 
 
Die Fläche wird grundsätzlich über die Straße „Obere Patron“ an das örtliche 
Verkehrsnetz angebunden. Zur Erschließung der Wohnhäuser sieht die 
städtebauliche Konzeption die Verlängerung der bestehenden Verkehrsfläche (als 
verkehrsberuhigter Bereich) sowie die Errichtung einer Privatstraße vor. Der 
ruhende Verkehr kann vollständig auf den Grundstücken untergebracht werden. 
 
Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut geeignet, da auch die Umgebung 
überwiegend durch Wohnnutzungen sowie das Wohnen nicht wesentlich 
störende Nutzungen geprägt ist. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für die Fläche eine Wohnbaufläche dar. Das 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt. 
 
Die in Rede stehende Fläche ist derzeit nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Auf 
dieser Grundlage kann die geplante Wohnbebauung nicht realisiert werden. 
Daher bedarf es der Aufstellung des Bebauungsplanes. Dieser soll im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB aufgestellt werden. 

Zur Realisierung der Planungsziele sollen in dem Bebauungsplan entsprechende 



Festsetzungen getroffen werden (Auswahl): 

• Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes zur Realisierung der 
geplanten Wohnbebauung (WA 1 und WA 2). 

• Die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe und maximaler 
Geschossigkeit zur Vermeidung der Entstehung überdimensionierter Bauten 
(Differenzierung zwischen WA 1 und WA 2). 

• Die Festsetzung von max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude. 
• Die Festsetzung der Eingrünung nicht überbauter Flächen sowie von 

Vorkehrungen zur Installation von Photovoltaik und Dachbegrünung bei 
Flachdächern. 

• Die Festsetzung der Abwasserbeseitigung und zur Starkregenvorsorge. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Obere Patron“ wird wie folgt 
begrenzt: 

• im Norden durch angrenzende Freiflächen, die derzeit als fußläufige 
Verbindung zwischen der Kirchbergstraße und der Straße „Obere Patron“ 
genutzt werden, 

• im Osten durch die privaten Grundstücksflächen der Wohnbebauung der 
Kirchbergstraße Hs.-Nr. 50, 

• im Süden durch angrenzende Grünflächen mit vereinzelten Gehölzstrukturen 
sowie 

• im Westen durch die privaten Grundstücksflächen der Wohnbebauung der 
Straße „Obere Patron“ Hs.-Nr. 5 und 9. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind dem 
beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche 
von ca. 1.900 m2.  
 
Hinweis zur Ergänzungsvorlage: In der Anlage wurden zur besseren 
Veranschaulichung der Planung noch ein beispielhafter städtebaulicher Entwurf 
sowie eine beispielhafte Schnittlinie zu drei Einfamilienhäusern mit begrüntem 
Flachdach, welche im Rahmen des Bebauungsplanes möglich sind, ergänzt. 
Ebenso möglich sind nach den Festsetzungen auch andere Dachformen oder 
Gebäudestellungen, da es sich hier nicht um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, sondern um einen Angebotsbebauungsplan handelt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
 
Anlage/n 
 
1 Teil A: Planteil (öffentlich) 
2 Teil B: Textteil (öffentlich) 
3 Begründung (öffentlich) 
4 Lageplan (öffentlich) 



5 Luftbild und Kataster (öffentlich) 
6 Städtebaulicher Entwurf (öffentlich) 
7 Lageplan Schnittlinie (öffentlich) 
8 Schnitt (öffentlich) 



Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des Bebauungsplanes gel-
ten u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:
•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257).

•	 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. 
Februar 2004, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. August 
2025 (Amtsbl. I S. 854, 855).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) des Saarlandes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert 
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 863).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) (Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur 
Neuordnung des saarländischen Denkmalschutzes und der saarländischen Denk-
malpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 1960 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 855).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Saar-
ländisches Bodenschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 (Amtsbl. 2002 S. 
990), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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VERFAHRENSVERMERKE
•	 Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 

des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes „Obere Patron“ beschlossen (§  2 Abs.  1 
BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

	Homburg, den __.__.____

	 ________________

Der Oberbürgermeister

•	 Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. 
§  13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

•	 Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

•	 Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB). 

•	 Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

	Homburg, den __.__.____

	 ________________

Der Oberbürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

	Homburg, den __.__.____

	 ________________

Der Oberbürgermeister
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Bebauungsplan in der Kreisstadt Homburg, Stadtteil Kirrberg
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Als Teil B der Satzung ausgefertigt 

Homburg, den __.__.____ 

_________________________ 
Der Oberbürgermeister

Bebauungsplan  
"Obere Patron"

 
￼1



1. Art der baulichen 
Nutzung

Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 3 
BauNVO

1.1. Allgemeines 
Wohngebiet (WA 1 und 
WA 2) 

zulässig sind: 
gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

- Wohngebäude, 
- Nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

§ 4 BauNVO

1.2. nicht zulässig sind: 
gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO  
- Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie Schank- und 

Speisewirtschaften, 
- Anlagen für sportliche Zwecke, 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen.

2. Maß der baulichen 
Nutzung 

Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. 
§§ 16-21a BauNVO 

2.1. Höhe baulicher 
Anlagen

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe der baulichen Anlagen ist im 
Bereich des Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 und WA 2) die Gebäudeoberkante (GOK). 

Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flachgeneigten Dächern ist der maßgebende obere 
Bezugspunkt für die maximale Höhe grundsätzlich die Oberkante der baulichen und 
sonstigen Anlagen (Attika, Gebäudeoberkante etc.) 

Die Gebäudeoberkante wird im Übrigen definiert durch den Schnittpunkt zweier 
geneigter Dachflächen oder den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut. 

Der maßgebende obere Bezugspunkt kann der Nutzungsschablone entnommen werden. 

Die zulässigen Höhen können durch untergeordnete Bauteile (technische Aufbauten, 
etc.) auf max. 10 % der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,00 m überschritten 
werden. 

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen 
und Bauteile sind weitere Überschreitungen zulässig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1  
BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Bebauungsplan  
"Obere Patron"
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2.2. Grundflächenzahl Siehe Plan.  
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 
BauNVO und § 17 Abs. 2 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird, 
mitzurechnen. 

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte GRZ durch Garagen und 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO) insgesamt bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m.  
§ 19 BauNVO

2.3. Zahl der 
Vollgeschosse

Siehe Plan. 
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird im Bereich des WA 1 auf I 
Vollgeschoss und im Bereich des WA 2 auf II Vollgeschosse begrenzt.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 20 
Abs. 1 BauNVO

3. Bauweise Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise festgesetzt. 
Demnach sind Gebäude mit einem seitlichen Grenzabstand zu errichten.  

Die Länge der Baukörper darf 17,50 m (im Bereich des WA 1) bzw. 12,00 m (im Bereich 
des WA 2) nicht überschreiten. 

Es sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig. 

Die Abstandsflächen liegen im Bereich des WA 1 nicht vollständig auf dem Grundstück 
selbst. Sie werden in Teilbereichen auf den nördlich angrenzenden öffentlichen Flächen 
nachgewiesen und durch eine Baulast gesichert.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO

4. Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplangebiet durch die 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und 
Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß (0,5 m) kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind  untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten 
entsprechend. 

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

5. Höchstzulässige Zahl 
der Wohneinheiten je 
Wohngebäude

Siehe Plan. 
Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB

6. Verkehrsfläche 
besonderer 
Zweckbestimmung, 
hier: 
verkehrsberuhigter 
Bereich

Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB

Bebauungsplan  
"Obere Patron"
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7. Verkehrsfläche 
besonderer 
Zweckbestimmung, 
hier: Privatstraße

Siehe Plan. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB

8. Versorgungsflächen / 
-anlagen

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / 
oder der E-Mobilität dienen, sind innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebietes, 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, auch soweit für sie 
keine besonderen Flächen festgesetzt sind.

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO 

9. Flächen, die auf 
einem Baugrundstück 
für die natürliche 
Versickerung von 
Wasser aus 
Niederschlägen 
freigehalten werden 
müssen; hier: 
Entwässerungsgraben

Siehe Plan. 
In südlicher, östlicher und nördlicher Richtung sind Entwässerungsgräben anzulegen (vgl. 
hierzu Festsetzung gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches 
Wassergesetz).

§ 9 Abs. 1 Nr. 16d

10. Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von 
Boden, Natur und 
Landschaft

. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB

10.1. Artenschutz: Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die 
außerhalb des Waldes und von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten 
Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu 
setzen.

10.2. Reduzierung der Versiegelung: Der Anteil befestigter Flächen ist auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. Kfz-Stellplätze sind einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten 
ausschließlich in wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, 
wassergebundene Decke, Schotterrasen, Fugenpflastersteine oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster etc.) und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen. Ausnahmen 
können aus Gründen der Barrierefreiheit zugelassen werden.

10.3. Bodenpflege: Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege 
benötigt werden, sind unversiegelt zu belassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen 
sind mit gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehölzen (Bäume und 
Sträucher) zu bepflanzen. 
Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saatgutmischungen ist darauf zu 
achten, dass es sich um zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (UG 9) handelt. 
Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit 
Wasser gefüllten Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen ohne zusätzliches 
Vlies und Folie, die sich z.B. trockenresistenten und insektenfreundlichen Beeten oder 
Gartenanlagen unterordnen, sind erlaubt.

10.4. Nisthilfen: Je Gebäude sind mind. zwei Nisthilfen für Gebäudebrüter (Vögel / 
Fledermäuse) zu installieren, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. Dies kann beispielsweise in Form von Höhlenbrüterkästen oder konstruktiv 
durch Einbausteine, in der Fassade erfolgen.
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10.5. Insektenfreundliche Beleuchtung: Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder 
lichtemittierende Werbeanlagen sind i.S.d. § 41a BNatSchG technisch und konstruktiv so 
anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen 
wild lebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt 
sind. 

10.6. Prüfung auf realen Besatz: Vor Durchführung von Rodungsarbeiten oder anderen 
Maßnahmen zur Baufeldfreimachung ist eine Übersichtsbegehung zur Erfassung pot. 
Reptilien durchzuführen sowie die Laub- und Obstbäume auf mögliche Quartiere und/
oder auf Besatz (u.a. Fledermäuse) zu kontrollieren. Je nach Ergebnis sind in 
Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde weiterführende Maßnahmen zur 
Vermeidung, CEF- oder Umsiedlungsmaßnahmen durchzuführen.

11. Nutzung 
erneuerbarer Energien

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien (insbesondere solare Strahlungsenergie) vorzusehen. Hierbei 
handelt es sich u. a. um Leitungsstränge, Schächte, ggf. auch statische Aufwendungen im 
Dachbereich.

§ 9 Abs. 1 Nr. 23b 
BauGB

12. Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen 
Bepflanzungen

. § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB 

12.1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als intensiv begrünte Grünfläche 
anzulegen, sofern sie nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen oder weitere 
Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 
ansprechende Durchgrünung und eine harmonische und optisch ansprechende 
Einbindung in das umgebende Siedlungsbild zu erreichen. Für die Gehölzanpflanzungen 
sind einheimische und regionaltypische Arten der Pflanzenliste zu verwenden. 

Zur Eingrünung sind je Grundstück mindestens 2 standortgerechte 
Laubbaumhochstämme / Stammbüsche zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang nachzupflanzen.

12.2. Pflanzenliste: 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria) 
Silberlinde (Tilia tomentosa) 
Spitzahorn (Acer platanoides) 
Winter-Linde / Amerikanische Stadtlinde (Tilia cordata) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Hochstämmige Obstbäume 
  
Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen sind ausführlich in der Broschüre 
„Obstsorten für den Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018) (https://www.streuobst-
verbindet.de/wp-content/uploads/2021/10/Streuobst_Sortenliste_RLP_2018.pdf) in der 
Liste mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten des Verbandes der 
Gartenbauvereine Saarland (www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/
index.php/streuobstsorten) und in der Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des für 
Umwelt zuständigen Ministeriums des Saarlandes beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, mind.14-16 cm Stammumfang (StU) 
gemessen in 1 m Höhe.
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12.3. Dachbegrünung: Flachdächer und Dächer neu zu errichtender Gebäude mit einer 
Neigung von bis zu 15 ° sind mit einer durchwurzelbaren Mindestsubstratschicht von ca. 
15 cm Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine Nutzung als Dachgarten ist 
zulässig. Dabei ist ein Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und vitale 
Wachstum von Gräsern, Polsterstauden und zwergigen Gehölzen auch während länger 
anhaltender Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet.  

Dies gilt nicht für die durch notwendige technische Anlagen (z. B. Photovoltaik), oder 
nutzbare Freibereiche auf den Dächern in Anspruch genommenen Flächen.

13. Grenze des 
räumlichen 
Geltungsbereiches

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obere Patron“ ist in der 
Planzeichnung festgesetzt.

§ 9 Abs. 7 BauGB

14. 
Abwasserbeseitigung

- Das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem zu entwässern. 
- Zur Starkregenvorsorge sind entlang der Außengrenzen des Plangebietes umlaufende 

Retentionsgraben mit ausreichendem Speichervolumen herzustellen und dauerhaft zu 
unterhalten. Der Ablauf hat in die jeweilige Retentionszisterne zu erfolgen.  

- Die Oberflächenentwässerung aller öffentlichen und privaten Verkehrsflächen hat über 
Retentionszisternen zu erfolgen. Jede Retentionszisterne muss ein Nutzvolumen von 
mindestens 8 m³ aufweisen; der Ablauf ist über geeignete Drosseleinrichtungen auf 
maximal 0,07 l/s zu begrenzen. 

- Zur Einhaltung der Wasserhaushaltsbilanz sind sämtliche Hauptdächer extensiv zu 
begrünen. Eine geringfügige Überschreitung des berechneten Abflusswertes wird 
toleriert, sofern alle übrigen Bemessungsparameter innerhalb der zulässigen 10 %-
Toleranz liegen. 

- Die konkretisierten Planungen / Detailplanungen müssen vor der Bauausführung noch 
mit den Ver- und Entsorgungsträgern abgestimmt werden.

§ 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. §§ 49-54 SWG

15. Örtliche 
Bauvorschriften

. § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 85 Abs. 4 
LBO

15.1. Fassade 
- Fassadenverkleidungen aus glänzenden / reflektierenden Materialien und 

Keramikplatten sind unzulässig. Eine Fassadenbegrünung ist ausdrücklich erlaubt.

15.2. Dach 
- Dacheindeckungen in glänzenden / reflektierenden Materialien sind ebenfalls 

unzulässig. 
- Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist 

zulässig.

15.3. Sonstige Festsetzungen 
- Öffentlich einsehbare Stellflächen für Müll- und Abfallbehälter sind mit 

hochwachsenden oder rankenden Gehölzen sichtwirksam einzugrünen oder 
einzuhausen.

16. Nachrichtliche 
Übernahme

Wasserschutzgebiet 
- Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Schutzzone III des geplanten 

Trinkwasserschutzgebietes “Homburg-Kirrberg“.

§ 9 Abs. 6 BauGB

17. Hinweise .

17.1. Verfahren 
- Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 

Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und Abs. 4 BauGB abgesehen.
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17.2. Denkmalschutz 
- Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der 

Planung nicht betroffen. Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das 
Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDSchG) wird hingewiesen. Auf § 28 SDSchG 
(Ordnungswidrigkeiten) sei an dieser Stelle hingewiesen.

17.3. Altlast / altlastenverdächtige Flächen 
- Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben 

sich bei späteren Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, 
besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die 
Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren.

17.4. Starkregen / Hochwasserschutz 
- Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die 

Oberflächenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss 
zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch 
unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur 
Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu 
untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen 
und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

17.5. Erneuerbare Energien 
- Es sind zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Baugenehmigung oder 

Genehmigungsfreistellung jeweils geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer 
Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses Bebauungsplanes 
hinausgehen können.

17.6. Kampfmittel / Munitionsfunde 
- Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des 

Kampfmittelbeseitigungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch 
Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies ist im Zuge der weiteren 
Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder eine Klärung 
durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

17.7. Herstellung von Stellplätzen und Garagen 
- Aufgrund der örtlichen Verkehrsverhältnisse und des öffentlichen 

Personennahverkehrs ist im Zuge der Planverwirklichung Zu- und Abfahrtsverkehr 
durch Kraftfahrzeuge zu erwarten. Im Sinne des § 47 LBO soll folgende Anzahl an 
Stellplätzen oder Garagen zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf dem 
Baugrundstück zugrunde gelegt werden: 
- Je Wohneinheit 1,5 Stellplätze, halbe Stellplätze werden im Ergebnis aufgerundet.

17.8. Normen, Richtlinien 
- Die Einsicht der verwendeten Normen, Richtlinien ist im Bauamt der Kreisstadt 

Homburg möglich.
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Kreisstadt Homburg soll im Stadtteil 
Kirrberg für eine bislang unbebaute Grün-/
Freifläche zwischen der Kirchbergstraße und 
der Straße „Obere Patron“ Baurecht für die 
Errichtung von bis zu drei Einfamilienhäu-
sern geschaffen werden.

Die Fläche wird grundsätzlich über die Stra-
ße „Obere Patron“ an das örtliche Verkehrs-
netz angebunden. Zur Erschließung der 
Wohnhäuser sieht die städtebauliche Kon-
zeption die Verlängerung der bestehenden 
Verkehrsfläche (als verkehrsberuhigter Be-
reich) sowie die Errichtung einer Privatstra-
ße vor.

Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut 
geeignet, da auch die Umgebung überwie-
gend durch Wohnnutzungen sowie das 
Wohnen nicht wesentlich störende Nutzun-
gen geprägt ist.

Eine stetige Nachfrage nach Wohnraum
angebot ist aufgrund der Attraktivität der 
Kreisstadt Homburg als Wohn- und Arbeits-
ort vorhanden. Daher ist die Kreisstadt 

Homburg auch bestrebt, geeignete Flächen 
für eine Wohnbebauung nutzbar zu ma-
chen.

Die geplante Nachverdichtung zwischen der 
Kirchbergstraße und der Straße „Obere Pat-
ron“ trägt dem Leitgedanken „Innen- vor 
Außenentwicklung“ Rechnung. Damit wird 
die vorhandene Infrastruktur effizient ge-
nutzt, der Flächenverbrauch im Außen
bereich reduziert und eine nachhaltige 
Stadtentwicklung unterstützt.

Die in Rede stehende Fläche ist derzeit nach 
§ 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile) zu beurteilen. Auf dieser Grundla-
ge kann die geplante Wohnbebauung nicht 
realisiert werden. Daher bedarf es der Auf-
stellung des Bebauungsplanes.

Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat 
nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 12 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Obere Patron“ be-
schlossen.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innen
entwicklung (Nachverdichtung im Innenbe-
reich). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innen
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 qm weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 1.900 m2 in Anspruch nimmt.

Luftbild mit Abgrenzung Plangebiet, ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis DE/LVGL-SL (2024); Bearbeitung: Kernplan
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Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Homburg stellt für die Fläche eine 
Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.

Drohnenaufnahme Plangebiet - August 2024
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Homburger 
Stadtteil Kirrberg. Der Geltungsbereich liegt 
inmitten der bebauten Ortslage, zwischen 
der Kirchbergstraße und der Straße „Obere 
Patron“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch angrenzende Freiflä-
chen, die derzeit als fußläufige Verbin-
dung zwischen der Kirchbergstraße und 
der Straße „Obere Patron“ genutzt wer-
den,

•	 im Osten durch die privaten 
Grundstücksflächen der Wohnbebauung 
der Kirchbergstraße Hs.-Nr. 50,

•	 im Süden durch angrenzende Grünflä-
chen mit vereinzelten Gehölzstrukturen 
sowie

•	 im Westen durch die privaten 
Grundstücksflächen der Wohnbebauung 
der Straße „Obere Patron“ Hs.-Nr. 5 
und 9.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen­
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt derzeit eine unbebau-
te Grünfläche mit vereinzelten Gehölzbe-
ständen dar.

Die Umgebung des Plangebietes ist vorwie-
gend durch Wohnnutzungen einschl. priva-
ter Freiflächen (Privatgärten) sowie das 
Wohnen nicht wesentlich störende Nutzun-
gen (z. B. Garten- und Landschaftsbaube-
trieb) geprägt. In unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet findet sich zudem auch die kath. 
Pfarrkirche von Kirrberg.

Das Plangebiet ist somit für Wohnnutzung 
sehr gut geeignet.

Darüber hinaus ist der Standort auch des-
halb für Wohnnutzung prädestiniert, da Ein-
richtungen der sozialen Infrastruktur (z. B. 
KiTa) sowie der Versorgungsinfrastruktur 

(CAP Markt, Bäckerei) im nahen Umfeld (≤ 
750 m) vorhanden sind.

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
vollständig im Eigentum von Privatperso-
nen. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse 
ist von einer zügigen Realisierung des Vor-
habens auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Osten nach Westen 
stark ab. 

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie - mit Ausnahme der Ent-
wässerung - in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere Festsetzung des Baufensters) 
auswirken wird.

Verkehr

Das Plangebiet wird grundsätzlich über die 
Straße „Obere Patron“ an das örtliche Ver-
kehrsnetz angebunden. Zur Erschließung 
der Wohnhäuser sieht die städtebauliche 
Konzeption die Verlängerung der bestehen-
den Verkehrsfläche (als verkehrsberuhigter 
Bereich) sowie die Errichtung einer Privat-
straße vor.

Über die Straße „Obere Patron“ wird das 
Gebiet an die Kirchbergstraße (L 214) und 
von dort aus an das überörtliche Verkehrs-
netz (ca. 10 km bis zur BAB 8, AS 31 „Zwei-
brücken-Ernstweiler“ bzw. ca. 8,5 km bis 
zur BAB 6, AS 9 „Homburg“) angebunden.

Die Anbindung des Plangebietes an den 
ÖPNV erfolgt über die Bushaltestelle 
„Kirchbergstraße“, welche sich ca. 350 m 
nordwestlich des Plangebietes befindet. Ab 
hier bestehen Anbindungsmöglichkeiten in 
Richtung Homburg Hauptbahnhof.

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Grundlagen und Rahmenbedingungen
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Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es  - 
mit Ausnahme des Ausbaus der Straße 
„Obere Patron“ (Verlängerung) und der in-
ternen Erschließung - für die Realisierung 
des Vorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines bereits 
bebauten Gebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind aufgrund der Be-
standsbebauung bereits grundsätzlich in 
der Umgebung vorhanden.

Im Bestand wird sowohl in der Straße „Obe-
re Patron“ als auch in der Kirchbergstraße 
im Mischsystem entwässert.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: 
„Niederschlagswasser von Grundstücken, 
die nach dem 1. Januar 1999 erstmals be-
baut, befestigt oder an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen werden, soll (...) 
vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in 
ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wer-
den (...).“

Die Karte der Versickerungseignung der Bö-
den stellt die Planungsfläche als geeigneten 

Standort zur Versickerung dar (Quelle: LVGL, 

Geoportal Saarland, Stand der Abfrage: 27.11.2024). 

Gemäß Entwässerungskonzept des Büros IB 
Thomas Scheer, Mackenbach ist das 
Plangebiet im modifizierten Trennsystem zu 
entwässern.

Zur Starkregenvorsorge sind demnach ent-
lang der Außengrenzen des Plangebietes 
umlaufende Retentionsgraben mit ausrei-
chendem Speichervolumen herzustellen 

und dauerhaft zu unterhalten. Der Ablauf 
hat in die jeweilige Retentionszisterne zu 
erfolgen.

Die Oberflächenentwässerung aller öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen hat über 
Retentionszisternen zu erfolgen. Jede Re-
tentionszisterne muss ein Nutzvolumen von 
mindestens 8 m³ aufweisen; der Ablauf ist 
über geeignete Drosseleinrichtungen auf 
maximal 0,07 l/s zu begrenzen.

Zur Einhaltung der Wasserhaushaltsbilanz 
sind sämtliche Hauptdächer extensiv zu be-
grünen. Eine geringfügige Überschreitung 
des berechneten Abflusswertes wird tole-
riert, sofern alle übrigen Bemessungspara-
meter innerhalb der zulässigen 10 %-Tole-
ranz liegen.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Hochwasser und Starkregen

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregener-
eignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anlie-
gern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hier-
für sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzu-
sehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während 
der Baudurchführung und bis hin zur end-
gültigen Begrünung und Grundstücksge-

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: LVGL, 
GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 27.11.2024)

Plangebiet

Versickerungseignung

geeignet

bedingt geeignet

ungeeignet

Aufschüttungsfläche

Auszug aus dem Entwässerungskonzept zum BP „Obere Patron“; Quelle: IB Thomas Scheer, Mackenbach; Stand: 
05.12.2025
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staltung durch die Grundstückseigentümer 
zu bedenken. Der Grad der Gefährdung 
durch Starkregenereignisse ist im Zuge der 
Bauausführung anhand weiterer Daten nä-
her zu untersuchen. 

Gemäß § 5 Abs. 12 WHG ist jede Person im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 
und zur Schadensminderung zu treffen.

Ein Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept für die Kreisstadt Homburg wird 
derzeit erstellt.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschließung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der geplante Stand-
ort private und öffentliche Belange so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt (Verträg-
lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht.

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um die Nachverdichtung einer Fläche 
im infrastrukturell erschlossenen Innenbe-
reich. Andere Standorte für eine 
Wohnbebauung oder Nutzungsalternativen 
für die Flächen drängen sich aufgrund des 
Vorrangs der Innenentwicklung nach § 1 
Abs. 5 Satz 3 BauGB und der bestehenden 
Umgebungsnutzung nicht auf.

Es handelt sich bei der geplanten Bebauung 
um die maßvolle Nachverdichtung eines be-
reits grundsätzlich erschlossenen Grund-
stücks, was die bestehende Infrastruktur ef-
fizienter auslastet und perspektivisch die In-
anspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich verhindert (sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB).

Drohnenaufnahme Plangebiet - August 2024
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be­
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum Homburg, 
Nahbereich Kirrberg

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben) 

•	 (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

•	 (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

•	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes

•	 als Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Kirrberg 1,5 Wohneinheiten pro 1.000 
Einwohner und Jahr festgelegt; Dichtewert: 20 WE / Hektar

•	 keine Auswirkung auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs- 
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Es wird beantragt, dass aufgrund der Ziffer 35 des LEP „Siedlung“ die Wohneinheiten 
nicht angerechnet werden, da es sich um einen Bebauungsplan handelt, der der Nachver-
dichtung dient. 

Landschaftsprogramm •	 keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Bio-
sphärenreservate, Naturparks

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Landesplanung und Informelle Fachpla-
nungen

Landesentwicklungsplan Teilabschnitt Umwelt 2004/2030
Der 2.247 m2 große Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obere Patron“ in der 
Kreisstadt Homburg, Stadtteil Kirrberg befindet sich gemäß LEP-Teilabschnitt Umwelt 
2004 sowie des Landesentwicklungsplans 2030 nicht innerhalb von landesplaneri-
schen Vorranggebieten (GEOPORTAL SAARLAND, 2025). Naturschutzfachlich relevante 
Vorranggebiete wie Vorranggebiete für Natur-oder Freiraumschutz befinden sich außer-
halb des Wirkraums des Vorhabens. 
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm und Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlan-
des
Das Landschaftsprogramm des Saarlandes sowie das saarländische Arten- und Biotop-
schutzprogramm machen zum Plangebiet und dessen weiterem Umfeld keine Aussagen.

Schutzgebiete
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Entwicklungszone 
des Biosphärenreserverats Bliesgau sowie innerhalb eines geplanten Wasserschutzge-
biets, Zone III. Dessen geplante Schutzgebietsverordnung ist damit bei der Planung zu 
berücksichtigen. Weitere Schutzgebiete nach Wasser- oder Naturschutzrecht befinden 
sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Das am nächsten zum Geltungsbereich 
liegende Schutzgebiet, das Landschaftsschutzgebiet LSG-L_6_02_06  „Talhänge südlich 
von Kirrberg“, befindet sich bereits mehr als 280 m vom Geltungsbereich entfernt.
Da es planbedingt zu keiner Inanspruchnahme des LSG’s kommt, und dieses teilweise 
durch Bebauung vom Geltungsbereich getrennt ist, ist mit keinen Beeinträchtigungen 
dessen Schutzzwecks zu rechnen.

Geschützte Biotope/FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL
Nach GEOPORTAL SAARLAND (2025) sowie eigener Begehungen vor Ort am 05.07.2025 
befinden sich weder im Geltungsbereich noch in 50 m Umfeld geschützte Biotope nach § 
30 BNatSchG/ § 22 SNG noch FFH-Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-RL. 

Artnachweise nach Geoportal des Saarlandes 
Laut GEOPORTAL SAARLAND (2025) liegen für das Plangebiet und dessen direktem Um-
feld keine Daten zu artenschutzrechtlich relevanten Artvorkommen vor. Im weiteren Um-
feld wurden u.a. das Große Mausohr sowie die Gemeine Binsenjungfer, eine Libellenart, 
nachgewiesen.

Biotopverbund
Der Geltungsbereich hat aufgrund seiner geringen Größe, Biotopstruktur und Lage am 
Rande des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs von Homburg-Kirrberg mit 
Verbindung zur freien Landschaft  zwar keine Bedeutung für den landesweiten oder re-
gionalen Biotopverbund, untergeordnet jedoch Trittsteinfunktion für den lokalen Biotop-
verbund.

Andere Naturgüter
Das Plangebiet befindet sich am Rande des Siedlungsbereichs von Homburg-Kirrberg 
im Bereich von lehmig-sandigen Böden mit geringem natürlichem Ertragspotenzial. Im 
Geltungsbereich und dessen 100 m Umfeld befinden sich keine Oberflächengewässer.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz
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Kriterium Beschreibung

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG 

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Bebauungsplan 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, durch eine maßvolle Nachverdichtung ein Allgemeines 
Wohngebiet mit verkehrsberuhigtem Bereich zur Deckung der Nachfrage nach Bauland 
zu schaffen.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereichs
Beim Plangebiet handelt es sich um eine derzeit unbebaute Fläche am südlichen Ortsrand 
von Homburg-Kirrberg, die gegenwärtig durch eine Baumgruppe, eine Streuobstwiese mit 
der Unternutzung Magerwiese und einem mesophilen Saum an einer kleinen Böschung 
gekennzeichnet ist und mit der freien Landschaft verbunden ist. Die Streuobstwiese wird 
durch mehr als 10 Obstbäume, wovon die meisten Hochstämme der Sorten Apfel, Kirsche 
und Birne sind, geprägt. Damit werden die Kriterien einer Geschützten Streuobstwiese, 
bis auf die Mindestgröße von 1.000 m2 (die Größe der Streuobstwiese beträgt 985 m2) 
erfüllt. Demzufolge liegt kein Schutzstatus vor.
Die Baumgruppe besteht aus einer Walnuss und zwei Trauben-Eichen; jeweils schwaches 
Baumholz. Die Unternutzung der Streuobstwiese wird u.a. von folgenden Arten charak-
terisiert: Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), 
Glatthafer (Arrhenatherum elatius) , Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus), 
Kleinköpfiger Pippau (Crepis capillaris), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Bären-
klau (Heracleum sphondylium), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Ferkelkraut (Hypo-
charis radicata), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Hornklee (Lotus  corniculatus), 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Wiesen- und Weißklee (Trifolium pratense, T. re-
pens). Der mesophile Saum weist ein vergleichbares Arteninventar auf.
Damit weist das Plangebiet weder Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG/§22SNG 
noch FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL vor. 
Aufgrund oben beschriebener Biotopstruktur hat das Plangebiet eine allgemeine Be-
deutung für Brutvogelarten der Siedlungen, Gärten und Obstwiesen. In den Obstbäu-
men, die teilweise dem mittleren Baumholz zuzuordnen sind, sind stellenweise kleine 
Höhlen und Spalten zu sehen, somit besteht ein Quartierpotenzial für Höhlenbrüter und 
Männchenquartiere für Fledermäuse. Darüber hinaus stellt das Plangebiet aufgrund des 
Blütenangebots und der Struktur einen Lebensraum für Insekten (z.B. Bienen, Heuschre-
cken, Schmetterlinge) von allgemeiner Bedeutung dar. Besondere Lebensraumfunktionen 
liegen nicht vor. Die Böschung mit Saum könnte einen Teillebensraum für Reptilien dar-
stellen.

Vorbelastungen
Der Geltungsbereich ist durch die Lage am südlichen Siedlungsbereich von Homburg-
Kirrberg in einem relativ ruhigen Bereich gering durch Fragmentierung, visuelle Unruhe 
und Lärm vorbelastet.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich rele-
vante Tier- und Pflanzenarten
Aufgrund des nutzungsbedingten Störpotentials und des lokalen oben beschriebenen 
Biotopgefüges kommt den o. g. Biotoptypen und Habitaten generell eine geringe bis 
mittlere Bedeutung als Lebensraum oder Teillebensraum für artenschutzrechtlich rele-
vante Arten zu.
Das Plangebiet bietet Lebensraum für häufig vorkommende, weit verbreitete und stö-
rungsunempfindliche Vogelarten der Siedlungen, während das Vorkommen seltener und 
störungsempfindlicher Vogelarten ausgeschlossen werden kann.
Die Laub- und Obstbäume stellen potenzielle Höhlenbäume dar. Ihnen könnte daher eine 
allgemeine Funktion als Bruthabitate für Höhlenbrüter oder als Männchenquartiere für 
Fledermäuse zukommen. 
Der mesophile Saum könnte auch aufgrund seiner Struktur und mäßigen Vernetzung zur 
freien Landschaft von Reptilien wie Mauer- oder Zauneidechse genutzt werden. 
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Kriterium Beschreibung

Artenschutzrechtliche Beurteilung
Aufgrund der geringen bis mittleren Eignung des Plangebiets als Lebensraum für arten-
schutzrechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungszeiträume 
(01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bis auf eine 
mögliche Tötung von Reptilien oder den Verlust von Bruthabitaten von Höhlenbrüter ver-
mieden werden. 
Daher wird vor Durchführung von Rodungsarbeiten oder anderen Maßnahmen zur Bau-
feldfreimachung eine Übersichtsbegehung zur Erfassung der Reptilien durchgeführt so-
wie die Laub- und Obstbäume auf mögliche Quartiere und/oder auf Besatz (u.a. Fle-
dermäuse) kontrolliert. Je nach Ergebnis werden in Abstimmung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde weiterführende Maßnahmen zur Vermeidung, CEF- oder Umsied-
lungsmaßnahmen durchgeführt.
Aufgrund der geringen Größe der Fläche sowie der geringen Eignung kann jedoch selbst 
bei einem Reptilienbesatz davon ausgegangen werden, dass die Lokalpopulation der 
vorgefundenen Art nicht erheblich beeinträchtigt wird.

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL oder nach Landes- oder Bundesnaturschutz-
gesetz pauschal geschützte Biotope sind planbedingt nicht betroffen.
Da dem Geltungsbereich zudem keine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, 
Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG zugewiesen werden kann, das Vorkommen entsprechender Arten 
nicht zu erwarten ist oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Arten(gruppen) 
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen vor allem aufgrund 
der geringen Flächengröße der Lebensräume sowie deren geringen Habitatqualität nicht 
prognostiziert wird, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten. 
Damit ist eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung vorliegend möglich.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan •	 Darstellung: Wohnbaufläche.

•	 Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt, Bebauungsplan ist aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Kreisstadt Homburg (Saar); Bearbeitung: Kernplan

Bebauungsplan nicht vorhanden; aktuell nach den Vorgaben des § 34 BauGB zu beurteilen
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung - 
Allgemeines Wohngebiet (WA 1 
und WA 2)

Gem. § 4 BauNVO

Zentrales Ziel dieses Bebauungsplanes ist 
es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung von drei Einfamilien-
häusern zwischen der Kirchbergstraße und 
der Straße „Obere Patron“ im Stadtteil Kirr-
berg zu ermöglichen.

Als Art der baulichen Nutzung wird daher 
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt.

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet sind jedoch auch er-

gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zulässig.

Hierzu zählen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO 
nicht störende Handwerksbetriebe sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke.

Nicht zulässig sind dem gegenüber gemäß 
§ 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 
und 6 Nr. 1 BauNVO wiederum

1.	 die der Versorgung des Gebietes die-
nenden Läden sowie Schank- und Spei-
sewirtschaften,

2.	 Anlagen für sportliche Zwecke,

3.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4.	 sonstige nicht störende Gewerbebetrie-
be,

5.	 Anlagen für Verwaltungen,

6.	 Gartenbaubetriebe sowie

7.	 Tankstellen.

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind besser 
geeignete und besser erschlossene Flächen 
in ausreichender Zahl für diese ausgeschlos-
senen Nutzungen vorhanden.

Die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten sollten insbesondere im Ortskern ange-
siedelt werden.

Mit dem Ausschluss von Anlagen für sportli-
che Zwecke, Betrieben des Beherbergungs-
gewerbes, sonstigen nicht störenden Ge-
werbebetrieben und Anlagen für Verwaltun-
gen wird dabei sichergestellt, dass keine 
Nutzungen, die die Bewohner und den ge-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

WA 2
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wünschten bzw. gegebenen Charakter des 
Gebietes stören könnten, zulässig sind.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ebenfalls ausgeschlossen, da diese auf-
grund ihrer möglichen Immissionsbelastung 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnnutzung sowie auf die Wohnruhe und 
-qualität haben können. Auch dem üblicher-
weise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen sind darüber hinaus aus ge-
stalterischen Aspekten nicht in das Wohn-
gebiet integrierbar.

Die Umgebungsnutzung des Plangebietes 
entspricht ebenfalls überwiegend dem 
Wohnen. Die getroffene Festsetzung greift 
demnach diesen Charakter auf und fördert 
die sinnvolle Nachverdichtung des 
Siedlungskörpers von Kirrberg.

Zudem hat die Festsetzung des Allgemeinen 
Wohngebietes auch eine nachbarschützen-
de Wirkung, sodass bauplanungsrechtlich 
nicht von gegenseitigen Beeinträchtigun-
gen auszugehen ist. Die Sicherung gesun-
der Wohnverhältnisse wird infolgedessen 
gewahrt.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Allgemeinen Wohngebiet über die Höhe 
baulicher Anlagen durch Festsetzung der 
Gebäudeoberkante exakt geregelt.

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhen
entwicklung auf eine Maximale begrenzt 
und so ein relativ einheitliches Erschei-
nungsbild im Planungsgebiet sichergestellt 
sowie einer Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbildes des Umfeldes entgegenge-
wirkt. Dies vermeidet, dass es durch die 
Realisierung von Nicht-Vollgeschossen zu 
unerwünschten Höhenentwicklungen 
kommt.

Demnach beträgt die festgesetzte Gebäu-
deoberkante im Bereich des WA 1 maximal 
284,50 m ü. NN. sowie im Bereich des WA 
2 max. 289,00 m ü. NN.

Die Differenzierung der zulässigen Höhen 
dient der städtebaulich verträglichen Einfü-
gung der vorgesehenen Gebäudetypen in 
das Gelände- und Ortsbild.

Im Bereich WA 1 ist eine eingeschossige 
Bungalowbauweise vorgesehen. Die Be-
grenzung auf max. 284,50 m ü. NN. stellt 
sicher, dass der Baukörper eine zurückhal-
tende, flachere Silhouette ausbildet.

Im Bereich WA 2 sind hingegen zweige-
schossige Einfamilienhäuser vorgesehen. 
Die hier festgesetzte maximale Gebäude-
oberkante von max. 289,00 m ü. NN. er-
möglicht die beabsichtigte zweigeschossige 
Bauweise einschließlich üblicher Dachfor-
men, ohne überproportionale Bauhöhen zu-
zulassen. Damit wird eine angemessene 
Ausnutzung der Grundstücke gewährleistet, 
zugleich aber ein maßstäbliches Ortsbild 
gesichert.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugspunkte erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Die zulässigen Höhen können durch unter-
geordnete Bauteile (technische Aufbauten, 
etc.) auf max. 10 % der Grundfläche bis zu 
einer Höhe von max. 2,00 m überschritten 
werden.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule 
inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen 
und Bauteile sind weitere Überschreitungen 
zulässig. Damit wird zugleich ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet.

Mit der Höhenfestsetzung wird eine gegen-
über dem Bestand unverhältnismäßige 
überdimensionierte Höhenentwicklung vor-
gebeugt.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-

währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO den Orientie-
rungswerten für die bauliche Nutzung in 
Allgemeinen Wohngebieten und wird in An-
lehnung an den Bestand der angrenzenden 
Wohnbebauung festgesetzt, wodurch eine 
optimale Auslastung des Grundstückes bei 
geringer Verdichtung geschaffen wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück somit ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Neben
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßig Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollge-
schosse die Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird analog zur Festsetzung einer 
maximal zulässigen Gebäudehöhe das Ziel 
verfolgt, die Errichtung überdimensionierter 
Baukörper im Vergleich zur Bestandsbebau-
ung zu unterbinden. Einer Beeinträchtigung 
des Ortsbildes wird damit entgegengewirkt.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
am Bestand und entspricht der Geschossig-
keit in der Umgebung bzw. bleibt teilweise 
dahinter zurück. 

Die Festsetzung ermöglicht die Wahrung 
des städtebaulichen Charakters der Umge-
bung und somit ein harmonisches Einfügen 
der neuen Wohnbebauung in den Bestand. 
Einer gegenüber dem Bestand unverhältnis-
mäßigen überdimensionierten Höhenent
wicklung wird vorgebeugt.
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Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Für das Allgemeine Wohngebiet wird, abge-
leitet aus der Umgebung, eine offene Bau-
weise festgesetzt. Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten.

Um einen eher kleinteiligen Charakter der 
Bebauung zu erzielen, wird die Gebäudety-
pologie auf Einzelhäuser beschränkt. Die 
Gebäudelänge darf dabei maximal 17,50 m 
im Bereich des WA 1 bzw. max. 12,00 m im 
Bereich des WA 2 betragen.

Die Differenzierung folgt der vorgesehenen 
Bauweise: Im WA 1 ist ein eingeschossiger 
Bungalow beabsichtigt. Um die erforderli-
che Wohnfläche bei eingeschossiger Bau-
weise zu ermöglichen und gleichzeitig eine 
ausufernde Breitenentwicklung zu vermei-
den, wird hier eine größere maximale Ge-
bäudelänge zugelassen. Im WA 2 sind zwei-
geschossige Einfamilienhäuser vorgesehen; 
durch die vertikale Stapelung der Wohnflä-
chen ist eine geringere Grundfläche ausrei-
chend. Die kürzere maximal zulässige Ge-
bäudelänge unterstützt damit die ge-
wünschte feine Parzellierung und reduziert 
die bauliche Präsenz der Gebäude in der 
Straßen- und Freiraumansicht.

Die Abstandsflächen liegen im Bereich des 
WA 1 nicht vollständig auf dem Grundstück 
selbst. Sie werden in Teilbereichen auf den 
nördlich angrenzenden öffentlichen Flächen 
(außerhalb des Geltungsbereiches) nachge-
wiesen und durch eine Baulast gesichert.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de und Gebäudeteile nicht bzw. allenfalls in 

geringfügigem Maß (0,5 m) überschritten 
werden darf.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sollen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche zulässig sein. Da-
mit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstückes mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen. Das gleiche gilt für bauliche 
Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig

Zu den untergeordneten Nebenanlagen 
und Einrichtungen gehören dabei auch An-
lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme 
aus erneuerbaren Energien.

Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäu­
de

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohneinheiten im Allgemeinen Wohnge-
biet auf zwei Wohneinheiten je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung eines Ge-
bäudes mit einer Vielzahl von Wohnungen 
und damit ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men.

Insgesamt soll mit der Festsetzung dem an-
gestrebten Charakter einer aufgelockerten 
Bebauung auch im Hinblick auf die Wohn-
dichte entsprochen werden.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: ver­
kehrsberuhigter Bereich 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Zur Erschließung der Wohnhäuser ist die 
Verlängerung der bestehenden Straße 
„Obere Patron“ vorgesehen. Diese wird als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbe
stimmung, hier: verkehrsberuhigter Bereich 
festgesetzt. 

Damit ist die Anbindung des Gebietes an 
das örtliche Verkehrsnetz gesichert.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Privat­
straße 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die geplante Zufahrt zur Erschließung des 
Plangebiet soll im Privateigentum bleiben. 
Sie wird als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung (hier: Privatstraße) fest-
gesetzt. Damit ist die Erschließung gesi-
chert.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer- 
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Flächen, die auf einem Bau­
grundstück für die natürliche 
Versickerung von Wasser aus 
Niederschlägen freigehalten 
werden müssen; hier: Entwässe­
rungsgraben

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16d BauGB

Im Hinblick auf die Starkregenvorsorge ist 
zur Beseitigung des anfallenden, nicht 
schädlich verunreinigten Niederschlagswas-
sers in südlicher, östlicher und nördlicher 
Richtung die Anlage von Entwässerungs-
gräben vorgesehen, die jeweils in Reten-
tionszisternen abzuleiten sind (vgl. hierzu 
Festsetzung gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit 
§§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz).

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u.a. Vögel, Fleder-
mäuse, Reptilien) innerhalb des Plangebietes 
werden vorsorglich entsprechende arten-
schutzrechtlich begründete Maßnahmen 
festgesetzt.

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG.
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Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken sowie deren Zufahr-
ten ebenso wie sonstige Wege und Zugän-
ge auf den Grundstücken flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, was 
die Versickerung des Niederschlagswassers 
begünstigt.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z.B. sogenannte „Stein-
gärten“) während heißer Sommermonate 
beeinträchtigt das Lokalklima und soll 
durch entsprechende Begrünung vermieden 
werden. Begrünte Freiflächen wirken sich 
zudem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig. 

Nutzung erneuerbarer Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bau-
liche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien (insbesondere Solar-
energie) vorzusehen (u. a. Leitungsstränge, 
Schächte, ggf. auch statische Aufwendun-
gen im Dachbereich). Hiermit wird ein Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu­
chern und sonstigen Bepflan­
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Wohngebietes in direkter Nachbarschaft zu 
der bereits bestehenden Wohnbebauung 
und der geplanten Versiegelung ist die 
hochwertige und qualitätsvolle Ausgestal-
tung der Freiräume von besonderer Bedeu-
tung.

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 

hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Mikroklima erzielt.

Demnach sind zukünftig je Grundstück 2 
standortgerechte Laubbaumhochstämme / 
Stammbüsche zu pflanzen, dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang nachzupflanzen.

Die Pflanzliste beschränkt sich auf weitge-
hend hitzeresistente Arten, deren Blühver-
halten für Allergiker geeignet ist und die 
einen ökologischen Mehrwert als Nah-
rungs- und Lebensraum für Insekten und 
Vögel bieten. Ungeeignete oder invasive Ar-
ten wurden nicht in die Liste aufgenommen. 
Streuobstbäume leisten einen erheblichen 
Beitrag zur Artenvielfalt.

Die Begrünung von Flachdächern und flach 
geneigten Dächern birgt lokalklimatische 
Vorteile durch das verminderte Aufheizen 
der Oberflächenmaterialien und vegetative 
Verdunstungskühle, was insbesondere die 
Umgebungstemperatur in sogenannten Tro-
pennächten und somit die Hitzebelastung 
senkt. Ferner hält ein begrüntes Dach 
Niederschlagswasser zurück, wodurch Nie-
derschlagswasserabflussspitzen bei Starkre-
genereignissen abgeflacht und somit die 
Abwasserinfrastruktur entlastet werden 
kann.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 SWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden.

Gemäß Entwässerungskonzept des Büros IB 
Thomas Scheer, Mackenbach ist das 
Plangebiet im modifizierten Trennsystem zu 
entwässern.

Zur Starkregenvorsorge sind demnach ent-
lang der Außengrenzen des Plangebietes 
umlaufende Retentionsgraben mit ausrei-
chendem Speichervolumen herzustellen 
und dauerhaft zu unterhalten. Der Ablauf 
hat in die jeweilige Retentionszisterne zu 
erfolgen.

Die Oberflächenentwässerung aller öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen hat über 
Retentionszisternen zu erfolgen. Jede Re-

tentionszisterne muss ein Nutzvolumen von 
mindestens 8 m³ aufweisen; der Ablauf ist 
über geeignete Drosseleinrichtungen auf 
maximal 0,07 l/s zu begrenzen.

Zur Einhaltung der Wasserhaushaltsbilanz 
sind sämtliche Hauptdächer extensiv zu be-
grünen. Eine geringfügige Überschreitung 
des berechneten Abflusswertes wird tole-
riert, sofern alle übrigen Bemessungspara-
meter innerhalb der zulässigen 10 %-Tole-
ranz liegen.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild, denn 
gerade aufgrund der direkten Nachbar-
schaft zur bestehenden Wohnbebauung 
spielt die Gestaltqualität eine besondere 
Rolle. Die getroffenen minimalen Einschrän-
kungen bei der Fassaden- und Dachgestal-
tung sollen Auswüchse (z.B. glänzende / re-
flektierende Materialien) verhindern.

Einhausungen bzw. Standflächen für Müll- 
und Abfallbehälter prägen maßgeblich das 
Orts- und Straßenbild, soweit sie öffentlich 
einsehbar sind. Um ein ansprechendes und 
nicht abschirmendes Erscheinungsbild zu 
gewährleisten, ist die festgesetzte Ausfüh-
rung erforderlich.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungs
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die geplante Wohnnutzung fügt sich in die 
Art der näheren Umgebung ein. Die unmit-
telbare Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen bzw. als Standort von 
Nutzungen, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören. Hierdurch wird Konfliktfreiheit 
gewährleistet. Gegenseitige Beeinträchti-
gungen dieser Nutzungen sind bisher keine 
bekannt und auch künftig nicht zu erwar-
ten. 

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass 
sich die Wohnnutzung hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksfläche 
an der bestehenden Bebauung in der Um-
gebung orientiert und sich so in die Umge-
bung einfügt. Zusätzlich schließen die im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
auch innerhalb des Plangebietes jede Form 
der Nutzung aus, die innergebietlich zu Be-
einträchtigungen führen kann. Es entstehen 
keine Auswirkungen auf die gesunden 
Wohnverhältnisse.

Der Bebauungsplan kommt der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Der Siedlungskörper 
von Kirrberg wird für die bauliche Entwick-
lung zu Wohnzwecken in zentraler Lage 
nachverdichtet.

Innerhalb des Plangebietes entstehen drei 
neue Baugrundstücke für die Errichtung 
freistehender Einfamilienhäuser.

Dem Charakter der angrenzenden Bebau-
ung und der bestehenden Nachfrage wird 
damit Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Stadt- und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine bis-
lang unbebaute Grün-/Freifläche mitten im 
Stadtteil Kirrberg. Mit der geplanten Bebau-
ung wird der Siedlungskörper von Kirrberg 
sinnvoll nachverdichtet.

Die angrenzende Bebauung ist durch frei-
stehende Einzelhäuser geprägt. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehene Wohnbebauung wird max. 
zwei Vollgeschosse aufweisen und sich so-
mit in die Umgebung einfügen. Das Maß 
der baulichen Nutzung, die Bauweise und 
die überbaubare Grundstücksfläche fügen 
sich in die Umgebung ein. Hierdurch wird 
ein harmonischer Übergang zwischen Be-
standsbebauung und neuer Bebauung ge-
währleistet.

Die Eingrünung des Plangebietes trägt zu-
dem dazu bei keine negativen Auswirkun-
gen auf das Stadt- und Landschaftsbild ent-
stehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist aufgrund der Be-
einträchtigungen wie Bewegungsunruhe 
und Lärm infolge der bestehenden Nutzun-
gen in der unmittelbaren Umgebung 
(Wohnnutzungen, Straße,...) bereits eine 
deutliche Vorbelastung auf.

Es kommt durch das Planvorhaben weder 
zu einer erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigung artenschutzrechtlich relevanter 
Arten, noch ist ein FFH-Lebensraumtyp / be-
sonders geschützter Lebensraum betroffen.

Von der Planung sind keine Schutzgebiete, 
insbesondere keine Schutzgebiete mit ge-
meinschaftlicher Bedeutung betroffen, die 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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dem Planvorhaben entgegenstehen könn-
ten.

Aufgrund der geringen bis mittleren Eig-
nung des Plangebiets als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Arten kann 
bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungs-
zeiträume (01.03. bis 30.09.) das Eintreten 
der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
bis auf eine mögliche Tötung von Reptilien 
oder den Verlust von Bruthabitaten von 
Höhlenbrüter vermieden werden. 
Daher wird vor Durchführung von Rodungs-
arbeiten oder anderen Maßnahmen zur 
Baufeldfreimachung eine Übersichtsbege-
hung zur Erfassung der Reptilien durchge-
führt sowie die Laub- und Obstbäume auf 
mögliche Quartiere und/oder auf Besatz 
(u.a. Fledermäuse) kontrolliert. Je nach 
Ergebnis werden in Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde weiter-
führende Maßnahmen zur Vermeidung, 
CEF- oder Umsiedlungsmaßnahmen durch-
geführt.
Aufgrund der geringen Größe der Fläche 
sowie der geringen Eignung kann jedoch 
selbst bei einem Reptilienbesatz davon aus-
gegangen werden, dass die Lokalpopula-
tion der vorgefundenen Art nicht erheblich 
beeinträchtigt wird.

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange von 
Grund und Boden

In der Kreisstadt Homburg gibt es einen an-
haltenden Bedarf nach Wohnraum, welcher 
die Ausweisung zusätzlicher 
Wohnbauflächen erfordert. Im Innenbereich 
liegende Flächenreserven sind nicht mobili-
sierbar, da die erforderlichen Ressourcen für 
einen langfristigen Grunderwerb sogenann-
ter „Hinterlieger-“ und „Splittergrundstü-
cke“ die finanziellen und personellen Mög-
lichkeiten der Kommune übersteigen, bzw. 
Eigentümer Baugrundstücke bevorraten. 

Aus diesem Grund soll die Fläche zwischen 
Kirchbergstraße und der Straße „Obere Pat-
ron“ nachverdichtet werden. Hierbei han-
delt es sich um die Entwicklung einer Fläche 
im infrastrukturell erschlossenen Innenbe-
reich, welche bereits im Flächennutzungs-
plan der Kreisstadt Homburg als 
Wohnbaufläche ausgewiesen ist.

Die Priorisierung der Innenentwicklung und 
die Wiedernutzbarmachung von brachlie-

genden Flächen sind zentrale Aspekte der 
Bodenschutzklausel (vgl. § 1 Abs. 5 S. 3 
BauGB und § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB). Durch 
die vorgesehene Innenentwicklung wird 
perspektivisch die Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich verhindert (spar-
samer Umgang mit Grund und Boden gem. 
§ 1a Abs. 2 BauGB). Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen.

Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Begrenzung der Versie-
gelung, um einen schonenden Umgang mit 
Grund und Boden zu gewährleisten und die 
ökologischen Bodenfunktionen zu erhalten, 
soweit wie es mit der Planung vereinbar ist.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten 
Wohnbebauung wird es zwar zu einem An-
stieg des Verkehrsaufkommens kommen. 
Dieses ist jedoch lediglich auf den Anwoh-
nerverkehr (max. 3 Einfamilienhäuser) be-
schränkt. Die Straße „Obere Patron“ ist für 
die festgesetzte Nutzung ausreichend di-
mensioniert, sodass der zusätzlich entste-
hende Verkehr aufgenommen werden kann. 

Der durch die Anwohner hervorgerufene ru-
hende Verkehr wird vollständig auf dem 
Grundstück geordnet. Nachteilige Auswir-
kungen können somit aufgrund des gerin-
gen Anteils des zu erwartenden motorisier-
ten Individualverkehrs ausgeschlossen wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. 

Seitens des Büros IB Thomas Scheer aus 
Mackenbach wurde bereits ein Entwässe-
rungskonzept erstellt. Das Plangebiet ist 
demnach im modifizierten Trennsystem zu 
entwässern.

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Ein Hochwasser- und Starkregenvorsorge-
konzept wird derzeit für die Kreisstadt Hom-
burg erstellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen des geplanten Gebäudes 
zulässig. Hiermit wird ein Beitrag zum 
Klimaschutz gewährleistet.

Auswirkungen auf private Belange

Mögliche nachteilige Auswirkungen auf an-
grenzende Wohn- bzw. wohnverträgliche 
Nutzungen sind nicht zu erwarten, da auch 
der zu entwickelnde Standort dem Wohnen 
dienen wird und verträglich ist. Zum ande-
ren wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen, um städtebauliche Spannungen 
zu vermeiden (vgl. vorangegangene Ausfüh-
rungen).

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.
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Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Nachverdichtung einer innerörtlich ge-
legenen Fläche, sinnvolle Arrondierung 
des Siedlungsbestandes von Kirrberg,

•	 mit der Erweiterung des Angebots an 
Wohnraum wird die Kreisstadt der be-
stehenden Nachfrage gerecht,

•	 aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze besonders geeignet für 
Wohnbebauung,

•	 harmonisches Einfügen der Neubauten 
in ihre Umgebung; Störungen und Be-
einträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden, ebenso verhält es 
sich umgekehrt,

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

•	 Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist größtenteils vorhanden, 
Ordnung des ruhenden Verkehrs auf 
dem Grundstück

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie­
dung des Bebauungsplanes

Es sind nach aktuellem Kenntnisstand keine 
Argumente bekannt, die gegen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes sprechen.

Gewichtung- und Abwägungs­
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter die Nachverdichtung eines Wohnge-
bietes auf einer untergenutzten Fläche und 
die Schaffung von benötigtem Wohnraum, 
überwiegen deutlich. Es gibt keine negati-
ven Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild, gesunde Wohnverhältnis-
se, umweltschützende Belange, den Verkehr 
oder die Ver- und Entsorgung. Insgesamt 
kommt die Abwägung zu dem Ergebnis, 
dass eine Umsetzung der Planung möglich 
ist.
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